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Offener Brief der Sauerländer Bürgerinitiativen 
Ihr Schreiben vom 19. März 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich danke Ihnen für Ihr Schreiben, in dem Sie Ihre Besorgnis über eine 
mögliche Abschaffung oder Lockerung der 1.000-Meter-Abstandsrege- 
lung von Windenergieanlagen zu Wohnbebauung in Nordrhein-Westfalen 
zum Ausdruck bringen.

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 15. Juli 2021 von der durch den 
Bund nach § 249 Absatz 3 BauGB eingeführten Länderöffnungsklausel 
Gebrauch gemacht: Durch einen Regel-Mindestabstand, im Sinne eines 
Vorsorgeabstandes, von 1.000 Metern von der Mitte des Mastfußes einer 
Windenergieanlage bis zur nächstgelegenen im Landesgesetz bezeich- 
neten baulichen Nutzung zu Wohnzwecken, bietet sich dadurch die Mög
lichkeit eines Ausgleichs zwischen den Erfordernissen des weiteren Aus
baus der Windenergie und den zu berücksichtigenden Interessen der ört
lichen Wohnbevölkerung. Gleichzeitig bleibt der Ausbau der Windenergie 
bis zu den bisherigen Grenzen des Immissionsschutzrechts weiterhin 
möglich, wo eine Gemeinde dies wünscht und eine entsprechende Bau
leitplanung aufstellt.

Die Landesregierung ist nach wie vor davon überzeugt, dass diese Re
gelung beim weiteren Ausbau der Windenergie vor allem im ländlichen 
Raum für mehr Akzeptanz sorgt und für die Kommunen mehr Planungs
sicherheit mit sich bringt. Dies wurde erst kürzlich im Rahmen einer Sach
verständigenanhörung im Landtag von Vertreterinnen und Vertretern der 
nordrhein-westfälischen Kommunen bestätigt.

NRW gehört schon heute bundesweit zu den Vorreitern beim Ausbau der 
Erneuerbaren Energien. Um die ehrgeizigeren Klimaziele und mehr Ener
gieunabhängigkeit zu erreichen, muss Deutschland den Ausbau der Er
neuerbaren Energien insgesamt massiv beschleunigen, dabei aber die 
dafür notwendige Akzeptanz in der Bevölkerung nicht aus dem Blick ver
lieren. Die Landesregierung hat sich mit der Fortschreibung der Energie
versorgungsstrategie Nordrhein-Westfalen bereits Ende letzten Jahres 
ambitionierte Ziele für den akzeptanzgesicherten Ausbau der Erneuerba
ren Energien vorgenommen. So strebt die Landesregierung mindestens 
eine Verdreifachung, möglichst eine Vervierfachung für den Photovoltaik- 
Ausbau auf 18 bis 24 Gigawatt in 2030 an. Dazu sind eine Vielzahl von



Maßnahmen, unter anderem auch die von Ihnen angesprochene Verbes- Seite 3 von 3 
serung der Rahmenbedingungen für Eigenverbrauch und den Abbau bü
rokratischer Hemmnisse bei Anmeldeverfahren, vorgesehen. Im Bereich 
der Windenergie hat sich die Landesregierung eine Verdopplung der in
stallierten Leistung auf zwölf Gigawatt bis zum Jahr 2030 zum Ziel ge
setzt.

Neben den umfangreichen Maßnahmen zum Ausbau der Erneuerbaren 
Energien, die die Landesregierung mit der Energieversorgungsstrategie 
bereits im letzten Jahr auf den Weg gebracht hat, ist nun der Bund gefor
dert, die notwendigen Rahmenbedingungen für einen beschleunigten 
Ausbau, insbesondere der Windenergie, zu schaffen. Um kurzfristig mehr 
Flächen für die Windenergienutzung bundesweit bereitstellen zu können, 
zieht der Bund dabei auch in Betracht, die oben angeführte Länderöff
nungsklausel einzuschränken. Dabei kann es aus meiner Sicht nur um 
Regelungen gehen, die alle Bundesländer einheitlich betreffen.

Allerdings erscheint mir eine solche Anpassung grundsätzlich nicht erfor
derlich. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nord
rhein-Westfalen (LANUV) hat vor einigen Tagen die Potenzialstudie 
Windenergie NRW veröffentlicht. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, 
dass auch unter Berücksichtigung der in Nordrhein-Westfalen geltenden 
Abstandsregelung bis 2030 eine Gesamtleistung von bis zu 16,4 Gigawatt 
möglich ist. Die Studie zeigt damit wissenschaftlich fundiert, dass auch 
unter den geltenden Rahmenbedingungen die ambitionierten Ausbau
ziele der Landesregierung für die Windenergie grundsätzlich möglich 
sind.

Darüber hinaus bereitet der Bund weitere Initiativen zum Windenenergie
ausbau im Zusammenhang mit dem Artenschutz, mit der Flugsicherheit 
und den militärischen Belangen vor. Die Landesregierung wird diese Ini
tiativen konstruktiv begleiten und dabei die notwendige Akzeptanz für den 
weiteren Ausbau besonders im Blick behalten.


